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Hildegard Cancik-Lindemaier

Weltanschauung – immanent/transzendent

1 „Weltanschauung“ im Grundgesetz der  
Bundesrepublik Deutschland und in der  
höchstrichterlichen Rechtsprechung 

1.1 Der Eingang des Begriffs „Weltanschauung“ in die 
Verfassung 

Der Begriff „Weltanschauung“ erscheint als Verfassungsbegriff erstmals in 
der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919.

Art. 137 Abs. 7 lautet: „Den Religionsgesellschaften werden die Verei-
!"#$!#%!&#'%"()#%*+%''+,&-"%&*"()&-"%&#%.%"!*()/0+'"()%&12%#%&%"!%3&4%'+-
anschauung zur Aufgabe machen.“

Art. 137 WRV ist unter Art. 140 in das Grundgesetz (GG) übernommen. 
Mit der zitierten Passage ist festgesetzt, dass alle die Religion betreffenden 
Regelungen in Art. 140 GG auch für Weltanschauungen gelten. Das Zu-
standekommen dieser Formulierung, die Einlassungen von Gegnern und 
Befürwortern in den beratenden Gremien sind in einer gedrängten Über-
sicht bei Christine Mertesdorf zusammengefasst.1

1 Christine Mertesdorf: Weltanschauungsgemeinschaften. Eine verfassungs-
rechtliche Betrachtung mit Darstellung einzelner Gemeinschaften. Schrif ten 
zum Staatskirchenrecht 39. Frankfurt a.M. u. a. 2008, S. 56-62. – Zu den Dis-
kussionen im Parlamentarischen Rat: ebd. S. 67-78; zum Nationalsozialismus: 
ebd. S. 62-67.
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1.2 Die juristische Kommentierung des Begriffs

Der Begriff „Weltanschauung“ stammt aus der Philosophie. In seinem 
Kommentar zur Weimarer Reichsverfassung umschreibt Gerhard An-
schütz2 ihn wie folgt: „‘Weltanschauung’ (der Begriff kehrt in Art. 146 
Abs. 2 wieder)3 ist jede Lehre, welche das Weltganze universell zu begrei-
fen und die Stellung des Menschen in der Welt zu erkennen und zu bewer-
ten sucht (nach H. Rickert).“ Anschütz erläutert: „Die hier angeordnete 
Gleichstellung der Weltanschauungsvereinigungen mit den Religionsge-
sellschaften bedeutet unverkennbar zugleich eine Gegenüberstellung von 
Religion und Weltanschauung. Es kann sich nur um solche Weltanschauun-
gen handeln, die auf anderen als religiösen Grundlagen ruhen: irreligiöse 
oder doch religionsfreie Weltanschauungen (Atheismus, Materialismus, 
Monismus). Die Gleichstellung bezieht sich nur auf die in Art. 137 be-
zeichneten Rechte und Vorteile, insbesondere auf den Erwerb der Rechts-
fähigkeit (Abs. 4) und der Eigenschaft als Korporation des öffentlichen 
Rechts (Abs. 5 Satz 2), sowie auf das Besteuerungsrecht (Abs. 6). Vollstän-
dige Gleichstellung ist nicht beabsichtigt, z. B. genießen die Weltanschau-
ungsvereinigungen nicht den besonderen Schutz der Religionsgesellschaf-
ten nach § 166 StGB 166, 167. [...].“

Anschütz nimmt in seinem Kommentar eine Differenzierung vor, die 
im Verfassungstext nicht ausgesprochen ist; er konstatiert eine „Gegen-
überstellung“ von Religion und Weltanschauung.4 Im Verfassungstext sind 
die Begriffe beigeordnet: Weltanschauungen werden neben den – bereits 
als schutzwürdig anerkannten – Religionen genannt, ihre Gleichstellung 
festgestellt. Was versteht Anschütz unter „Gegenüberstellung“? „Es kann 
sich“, schreibt er, „nur um solche Weltanschauungen handeln, die auf an-
deren als religiösen Grundlagen ruhen: irreligiöse oder doch religionsfreie 
Weltanschauungen (Atheismus, Materialismus, Monismus).“

2 Gerhard Anschütz: Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919 
567&8$27&69:6;&<=''"#&$.#%/3>%"+%+%&?7@A7&8$27&69:B@:CD,&E7&$!<%3F!-%3+%&8$0-
'/#%&G%3'"!&69:H&5!/()&-"%*%3&8$2/#%&I"3-&J"+"%3+;&K%L!"+"M!&N7&?CE&07D7

3 Art. 146 WRV gehört zu den Bestimmungen über das Schulwesen; Abs. 2 
lautet: „Innerhalb der Gemeinden sind auf Antrag von Erziehungsberechtig-
ten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, 
[...]“. Ausführlicher historischer Kommentar zu Art. 146 (über die Kämpfe um 
die „Einheitsschule“) von Anschütz, ebd. S. 382-384.

4 Bemerkenswert ist die suggestive Formulierung: „bedeutet unverkennbar zu-
gleich eine Gegenüberstellung“.
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1.3 Interpretation des rechtssprachlichen Befundes

1.3.1 „Gleichstellung der Weltanschauungsvereinigungen mit den 
Religionsgesellschaften“

Mit der Formulierung „Gleichstellung der Weltanschauungsvereinigungen 
mit den Religionsgesellschaften“ scheint eine logisch plausible Überord-
nung des Weltanschauungsbegriffs als des weiteren Begriffs, der auch Re-
ligionen umfassen würde, zunächst ausgeschlossen.5 Den Religionen ist 
von vornherein ein Sonderstatus zugesprochen, Weltanschauungen sind als 
„irreligiöse oder doch religionsfreie“ ausschließlich durch ihren Bezug auf 
O%'"#"M!%!&-%L!"%3+7&K/."+&I"3-&03%"'"()&/.&P!-%&-"%&#$+%&/'+%&K%L!"+"M!&
nach genus proximum (dem nächsthöheren Gattungsbegriff) und differentia 
!"#$%&$' (dem eigentümlichen Unterschied, Art-Unterschied) doch wieder 
bemüht: Wem sollten „irreligiöse oder doch religionsfreie“ Weltanschau-
ungen „gegenübergestellt“ sein, wenn nicht religiösen Weltanschauungen?6

Die Asymmetrie, die in dieser Unklarheit sich offenbart, ist die Kon-
sequenz der historischen Entwicklung. Zu der längst bekannten und privi-
legierten Größe „Religion(en)“ kommt – durch Kämpfe errungen – etwas 
Neues hinzu: Die Autoren der Weimarer Reichsverfassung addieren gewis-
sermaßen mechanisch den Begriff „Weltanschauungsgemeinschaften“. Das 
staatskirchenrechtliche System allerdings wird nicht neu gestaltet. Fortan 
wird Weltanschauung charakterisiert durch die ständige Vergleichung mit 
Religion(en). Anders formuliert: Von der Religion her wird bestimmt, was 
unter Weltanschauung zu verstehen sei. Es sind grundsätzlich negative Be-
stimmungen: „nichtreligiös, irreligiös, areligiös, religionslos“. Verwandte 
Charakterisierungen haben dieselbe Struktur: „konfessionslos“, „gottlos“, 
„nur diesseitig“ etc. Dieser Sprachgebrauch suggeriert ein Fehlen, einen 

5 Dieses Verhältnis ist vorausgesetzt z. B. bei Thomas Heinrichs: Die rechtspo-
litischen Grundvorstellungen und Kernforderungen der säkularen Verbände, 
mit einer Betonung auf dem HVD. In: Ders.: Religion und Weltanschauung 
im Recht. Aschaffenburg 2017, S. 233-245, S. 233: „Religionsgemeinschaften, 
Kirchen, säkulare Verbände sind Formen von Weltanschauungsgemeinschaf-
ten.“

6 Zu der in der Bonner Dissertation von Patrick Hoffmann vorgeschlagenen De-
L!"+"M!&-%3&4%'+/!*()/$$!#&/'*&Q/'"$-R&51/+3"(S&TM00./!!U&K"%&4%'+/!*()/$-
ungsfreiheit. Analyse eines Grundrechts. Berlin 2012) siehe Kap. 2.2.
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mangelhaften Zustand. Hier ist ein Grund gelegt für Möglichkeiten der 
Diskriminierung von Weltanschauungen.7

1.3.2 Der philosophische Kontext zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Seit der Weimarer Verfassung hat sich in der Rechtssprache „Welt-
anschauung(sgemeinschaft)“ als gleichberechtigtes Pendant zu „Reli-
gion(sgesellschaft)“ eingebürgert. Um es zu wiederholen: Der historisch 
fortschrittliche Akt, dass die Weltanschauungsgemeinschaften den Religi-
onsgesellschaften gleichgestellt wurden, hat – nicht zuletzt unter dem Ein-
2$**&-%*&%3*+%!&VM..%!+/+M3*&-%3&4%"./3%3&O%"()*<%30/**$!#&W&-/J$&#%-
führt, dass Weltanschauungen nunmehr als „nicht religiös“ den Religionen 
gegenübergestellt werden, während in den Verfassungstexten die Beiord-
nung bestehen bleibt. Im Grundgesetz heißt es:

Art. 4 Abs. 1: „Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekennt-
nisses“ – oder:

Art. 33 Abs. 3: „Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nicht-
zugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein 
Nachteil erwachsen.“

Die Verfassungstexte enthalten keine inhaltlichen Unterscheidungen, 
können sie nicht enthalten, weil die inhaltliche Bestimmung von Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaften diesen selbst obliegt. Nach 
herrschender Meinung, insbesondere nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, handelt es sich um ein einheitliches Grundrecht 
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit.8 Unter dieser Voraussetzung 
ist eine Unterscheidung nicht notwendig. Diese Auffassung ist allerdings 
nicht unbestritten.9

7 Dazu allgemein: Thomas Heinrichs: Weltanschauung als Diskriminierungs-
grund – Begriffsdimensionen und Diskriminierungsrisiken. (Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes, Stand 2016), Berlin www.antidiskriminierungsstelle.de 
(abgerufen am 4.11.17). – Vgl. auch unten Abschnitt 3.1.

8 Martin Morlok, in: Horst Dreier (Hrsg.): Grundgesetz Kommentar, Bd. 1, 3. 
8$27,&XY>"!#%!&:Z6?,&83+7&A&O!7&BH;&<#'7&>%*7&[!7&6?Z7

9 Karl-Hermann Kästner nimmt prinzipielle Gleichheit an, fordert aber Unter-
scheidung in Einzelfällen. Vgl. Karl-Hermann Kästner: Aspekte religiöser 
und weltanschaulicher Freiheit in der Rechtsprechung des Bundesverwal-
+$!#*#%3"()+*7& \!U&T/!*&]7&8!S%@K/!"%'&^M$J"!%+@^)3"*+"/!&X3/$'*%!& 5T3*#7DU&
Gesammelte Schriften. Tübingen 2011 (JusEccl 94), S. 158-177, hier bes. S. 
166. – Kästner diskutiert in diesem Zusammenhang auch Meinungen, die ei-



 111Weltanschauung – immanent/transzendent 

Inhaltlich bleibt der Begriff Weltanschauung leer. Für seine formale 
K%L!"+"M!&)/+&_%3)/3-&8!*()Y+J&*"()&".&`/)3%&69:6&/$0&-%!&1)"'M*Ma)%!&
Heinrich Rickert berufen: „jede Lehre, welche das Weltganze universell zu 
begreifen und die Stellung des Menschen in der Welt zu erkennen und zu 
bewerten sucht (nach H. Rickert)“ – so Anschütz lakonisch, ohne nähere 
Angaben.10 Warum gerade Rickert (1863–1936)?11 Warum nicht Wilhelm 
Dilthey (1833–1911), der bereits vor Rickert den Begriff eingehend ana-
lysiert und systematisch gegen Philosophie und Wissenschaft abgegrenzt 
hatte?12

In der zweiten Hälfte des 19. und im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts 
ist der Begriff Weltanschauung in Philosophie, Literatur und Kunst prä-
sent, wird unbefragt und unbefangen verwendet. In Nietzsches Nachlass 
%+I/&L!-%+&*"()&-%3&X"+%'&Dionysische Weltanschauung.13 Der Kunsthisto-
riker Erwin Panofsky hielt am 10.11.1920 seine Antrittsvorlesung an der 
Universität Hamburg über das Thema: „Michel Angelo und Lionardo. Ein 
Gegensatz der künstlerischen Weltanschauung“.14

4"%&O"(S%3+&*"%-%'!&/!-%3%&1)"'M*Ma)%!&b%!%3&PaM()%&"!&")3%!&K%L!"-
tionsvorschlägen den Begriff in einer Dreier-Konstellation an: Philosophie 
– (Natur-)Wissenschaft – Weltanschauung, so etwa Karl Jaspers: Psycho-
logie der Weltanschauungen&567&8$27&G%3'"!&6969D;&N"#.$!-&[3%$-&Y>%3-
schreibt seine 35. Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse kurz: 
„Über eine Weltanschauung“.15 Martin Heidegger vertritt in den 1920er- 

nen einheitlichen Begriff der Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft 
deswegen postulieren, weil der religiös neutrale Staat keine Möglichkeit einer 
inhaltlichen Abgrenzung habe.

10 Anschütz bietet kein wörtliches Zitat, sondern paraphrasiert „nach Rickert“.
11 Eine Spezialuntersuchung zu dieser Frage ist mir nicht bekannt.
12 Vgl. z. B. Wilhelm Dilthey: Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbil-

dung in den Metaphysischen Systemen. Berlin 1919 (bes. Teil II: „Die Typen 
der Weltanschauung in Religion, Poesie und Metaphysik“).

13 Friedrich Nietzsche: Die dionysische Weltanschauung (1870). In: Giorgio Colli 
@&c/JJ"!M&cM!+"!/3"&5T3*#7DU&NF.+'"()%&4%3S%7&V3"+"*()%&N+$-"%!/$*#/>%,&G-7&
1. München 1980, S. 551-577.

14 Vgl. Karen Michels: Sokrates in Pöseldorf. Erwin Panofskys Hamburger Jahre. 
Göttingen 2017, S. 39; vgl. ebd. S. 24 f.

15 Sigmund Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psycho-
analyse (Erstpublikation 1933). In: Studienausgabe Bd. I, Frankfurt a.M. 1969. 
Freud betont ironisch das illusionäre Element in Weltanschauungen: „Ich meine 
also, eine Weltanschauung ist eine intellektuelle Konstruktion, die alle Proble-
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Jahren eine vergleichbare Auffassung.16 Für einen alltagssprachlichen Ge-
brauch des Begriffs, wie er in Konversationslexika dokumentiert ist, bietet 
Horst Groschopp in seiner Sammlung zur Begriffsgeschichte zusätzliche 
Belege. Es ergibt sich eine unklare Gemengelage aus formalen und inhalt-
lichen Bestimmungen.17

Dass Anschütz sich auf den Neukantianer Rickert bezieht, mag einen 
Grund darin haben, dass gerade 1921 dessen Allgemeine Grundlegung der 
Philosophie erschienen war. Ihr III. Kapitel ist überschrieben: „Philosophie 
und Weltanschauung“. Augenscheinlich kam es Anschütz darauf an, eine 
möglichst aktuelle Publikation heranzuzuziehen; die philosophiegeschicht-
liche Debatte um den Begriff hat er entweder nicht wahrgenommen oder 
für nebensächlich gehalten.18 Dabei hat er offenbar übersehen, dass Rickert 
den Begriff „Weltanschauung“ weit fasst und Religion als eine ihrer Unter-
arten subsumiert: „Weltanschauungen bilden sich im vorwissenschaftlichen 
oder außerwissenschaftlichen Leben. Sie zeigen die Form einer Religion, 
einer künstlerischen, einer sittlichen, einer politischen Überzeugung.“19

me unseres Daseins aus einer übergeordneten Annahme einheitlich löst, in der 
demnach keine Frage offen bleibt und alles, was unser Interesse hat, seinen 
>%*+"..+%!&1'/+J&L!-%+7R&K"%*%&\''$*"M!&!"..+&%3&/''%3-"!#*&".&d/$0%&*%"!%3&
Argumentation als menschliches Phänomen ernst. Der Psychoanalyse weist er 
eindeutig ihren Platz auf Seiten der Wissenschaft zu. Freud hält eine „wissen-
schaftliche Weltanschauung“ im Gegensatz zu einer „religiösen Weltanschau-
ung“ für möglich.

16 Vgl. z. B. Martin Heidegger: Die Grundprobleme der Phänomenologie (Vor-
'%*$!#&[3%">$3#&6969@:ZD7&[3/!S0$3+&/7c7&:ZZB&5%!+*a3"()+&-%3&_%*/.+/$*#/>%&
Bd. 24, nach der Publikation von 1927), Einleitung S. 6: Heidegger charakteri-
siert die Bedeutung des Wortes, „die wir heute kennen, einer selbstvollzogenen, 
produktiven und dann auch bewußten Weise, das All des Seienden aufzufassen 
und zu deuten“.

17& TM3*+&_3M*()MaaU&4%'+/!*()/$$!#@4%'+/!*()/$$!#*#%.%"!*()/0+%!7& \!U&T$-
>%3+&^/!("S@TM3*+&_3M*()Maa@[3"%-%3&e++M&4M'0&5T3*#7DU&T$./!"*.$*U&_3$!--
>%#3"00%7&G%3'"!@GM*+M!&:Z6C,&N7&AZ9fA6A7

18 Heinrich Rickert: Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Tübingen 1921, 
S. 24-36. Auch die Angabe dieses Werk von Rickert bei Mertesdorf (siehe 
Fn.  1 hier) weist kein Zitat nach. – Nicht weiterführend für diese Fragestel-
lung ist der Verweis auf einen Aufsatz von 1933 (Rickert: Wissenschaftliche 
Philosophie und Weltanschauung. In: Logos 22, 1933, S. 37-57) bei Heinrichs: 
Weltanschauung als Diskriminierungsgrund, S. 7.

19 Rickert: Allgemeine Grundlegung, S. 25. Rickert setzt verschiedene Weltan-
schauungstypen voraus: „atheoretische oder außerwissenschaftliche, d. h. reli-
giöse, ethische, politische oder ästhetische Weltanschauungen“ (ebd. S. 33).
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Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Versuch des ersten Kommen-
tators, den 1919 in die Verfassung eingeführten Begriff „Weltanschauung“ 
philosophisch zu präzisieren und damit juristisch handhabbar zu machen, 
"*+& ."+& %"!%.& "!+%3a3%+/+M3"*()%!& [%)'%3& >%)/0+%+,& -%3& -"%& >%#3"02"()%&
Asymmetrie der Nebeneinanderordnung von Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften verstärkt: Der Philosoph Rickert garantiert durchaus 
nicht, wofür er von Anschütz in Anspruch genommen wird. Diese Inkon-
sistenz wird sich in der Rechtsprechung vergröbern. So ist zwar, beispiels-
weise durch Gerhard Czermak,20 der Status quo folgendermaßen korrekt 
beschrieben: „Daraus [d. h. aus dem Wortlaut der Verfassungstexte] ergibt 
sich, ('!!)*#$+,-%$+).#-%/%01)21()3#-,'1!$+'221/)'-!)4#/*%56%$+) %1+'-,!-
gleiche Parallelen zu verstehen sind. Der ebenfalls übliche allgemeine 
Na3/()#%>3/$(),& IM!/()& g4%'+/!*()/$$!#h& #%3!& /'*& e>%3>%#3"00& 0Y3& 3%-
ligiöse und nicht-religiöse Auffassungen verwendet wird, ist daher nicht 
der des GG und damit des Verfassungsrechts.“ Juristisch korrekt, verdeckt 
dieser Satz allerdings die Schwierigkeiten auch der juristischen Auslegung 
eher, als dass er sie klärte oder gar beseitigte.

Zu dem deutschen Wort „Weltanschauung“ gibt es in den anderen eu-
ropäischen Sprachen keine genaue Entsprechung. Es gilt als unübersetzbar, 
wird daher in philosophischen Texten entweder als solches übernommen 
oder mit eigens konstruierten Wendungen nachgebildet, wie im französi-
schen vision du monde, conception du monde oder im englischen world-
view.21 In den amtlichen englischen und französischen Fassungen der 
Normtexte der Europäischen Union erscheinen derartige Wendungen nicht. 
Was im Deutschen als „Weltanschauungsfreiheit“ eigens benannt wird, ist 
dort subsumiert unter Glaubens- und Gewissensfreiheit und Freiheit der 
Meinungsäußerung. Wenn der Unterschied zur Religion hervorgehoben 
werden soll, ist im Englischen von belief(s) die Rede, im Französischen 
von conviction(s), im Italienischen von credo. „Weltanschauung“ erscheint 
nur in den deutschen Fassungen.22 Die EU-Gesetzgebung respektiert die 

20& _%3)/3-&^J%3./SU&O%'"#"M!*3%()+&M-%3&4%'+/!*()/$$!#*3%()+&5)++a*U@@I%'+/!-
*()/$$!#*3%()+7-%@3%'"#"M!*3%()+fM-%3fI%'+/!*()/$$!#*3%()+& W& />#%3$0%!& /.&
7.2.2018); Erstpublikation in: Ders.: Religion und Weltanschauung in Gesell-
schaft und Recht. Ein Lexikon für Praxis und Wissenschaft. Aschaffenburg 
2009.

21 Vgl. Pascal David: Weltanschauung. In: Barbara Cassin (Hrsg.): Dictionary of 
]!+3/!*'/+/>'%*7&13"!(%+M!@ei0M3-&:Z6A,&N7&6::Af6::B7

22 Entsprechende Formulierungen in Art. 9 Europäische Menschenrechtskonven-
tion (1950) und Art. 2 EMRK Zusatzprotokoll (1952). Denselben Befund bietet 
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nationalen rechtlichen und rechtssprachlichen Traditionen;23 ihre Kompati-
bilität ist offensichtlich nicht strittig.

1.4 Höchstrichterliche Rechtsprechung 

\!& %"!%.&>%*M!-%3%!& [/''& W& %"!%3&V'/#%& -%3&e*)MfG%I%#$!#& #%#%!& -"%&
Bundesrepublik Deutschland – hat das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwGD&"!&%"!%.&]3+%"'&<M.&:E7?7699:&0M'#%!-%3./j%!&-%L!"%3+U&Q]!-
ter Religion oder Weltanschauung ist eine mit der Person des Menschen 
verbundene Gewissheit über bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie 
zur Herkunft und zum Ziel des menschlichen Lebens zu verstehen; dabei 
legt die Religion eine den Menschen überschreitende und umgreifende 
(‘transzendente’) Wirklichkeit zugrunde, während sich die Weltanschau-
ung auf innerweltliche (‘immanente’) Bezüge beschränkt. Einer näheren 
P"!M3-!$!#&-%3&<M!&-%!&V'F#%3!&#%a2%#+%!&d%)3%!&/'*&O%'"#"M!&M-%3&/'*&
Weltanschauung bedarf es nicht, weil die Weltanschauung der Religion in 
Art. 4 Abs. 1 GG rechtlich gleichgestellt ist.“24

K$3()& -/*& _%#%!*/+Ja//3& Q+3/!*J%!-%!+@"../!%!+R& I"3-& ."+& -"%*%3&
Aussage des BVerwG eine weitere Unterscheidung in die Rechtssprache 
eingeführt, die in den Gesetzestexten nicht vorhanden ist. Seit diesem Ur-
teil ist diese Unterscheidung jedoch allgemein üblich geworden. Christine 
Mertesdorf übernimmt in ihrer umfangreichen Dissertation über „Weltan-
*()/$$!#*#%.%"!*()/0+%!R&-"%&K%L!"+"M!&-%*&Gk%3I_&*M#/3&/'*&_3$!-'/-

die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EuGRCh) von 2000 ff. 
Zum Streit um einen Bezug auf Religion in der Präambel der EuGRCh vgl. 
OM'0&N()I/!"+JU&)++a*U@@)a-7-%@!M-%@6:96A&5/>#%3$0%!&/.&6C767:Z6HD7&l$3&"!&
der deutschen Fassung kommt das Wort „religiös“ vor. – Eingehende Diskussi-
on der Übersetzbarkeit in internationalen Gesetzestexten bei Heinrichs: Welt-
anschauung als Diskriminierungsgrund, S. 18-20.

23& k#'7&83+7&\fB:&-%3&P]fk%30/**$!#&<M.&:97&eS+M>%3&:ZZA7&\!&-%3%!&13F/.>%'&"*+&
neben dem „kulturellen“ und „religiösen“ das „humanistische Erbe Europas“ 
ausdrücklich aufgeführt.

24& G$!-%*<%3I/'+$!#*#%3"()+,&]3+%"'& <M.&:E7?7699:,& E&^&:6@9Z,&Gk%3I_P&G-7&
9Z,&N7&66:&566B&07D7&P*&)/!-%'+&*"()&$.&%"!%&V'/#%&-%3&e*)MfG%I%#$!#&#%#%!&
die Bundesrepublik Deutschland. – Bemerkenswert ist die implizite Abwertung 
von Weltanschauung durch die Formulierung „sich ... beschränkt“. – Mit dem 
ausdrücklichen Verzicht auf „nähere Einordnung“ wird die Notwendigkeit der 
<M3/$*#%)%!-%!& K"*+"!S+"M!& Q+3/!*J%!-%!+@"../!%!+R& "!& "33"+"%3%!-%3& 4%"*%&
wieder relativiert.
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ge.25 Dieser Sprachgebrauch wurde in das „Humanistische Selbstverständ-
nis“ (Fassung 2015) eingeschrieben:26 „Dennoch verzichten wir auf die 
verheißungsvollen Heilsbotschaften einer ausgleichenden Gerechtigkeit 
in einem unbekannten Jenseits sowie einer transzendenten, sinngebenden 
Instanz. [...] Unser Humanismus ist weltlich orientiert.“ – Auf Mertesdorf 
>%3$0+&*"()&/$()&TM3*+&_3M*()Maa&0Y3&*%"!%&K%L!"+"M!&<M!&4%'+/!*()/$-
ung: „eine wertende Stellungnahme zum Weltganzen, welche allein unter 
immanenten Aspekten Antwort auf die letzten Fragen nach Ursprung, Sinn 
und Ziel der Welt und des menschlichen Lebens zu geben sucht. Diese eine 
Transzendenz verneinende Sicht ist wesentlich Produkt der Freidenkerbe-
wegung, der Säkularisierung und besonders der Revolution von 1918.“27

Gestützt auf statistische Untersuchungen über den Gottesglauben 
von Kirchenmitgliedern kommt Thomas Heinrichs zu folgender Diffe-
renzierung:28 „Die Unterscheidung in ‘transzendent’ oder ‘diesseitig’ er-
möglicht daher theoretisch zwar eine klare Differenzierung, ist in der 
Praxis aber nicht tauglich.“ Der praktischen Untauglichkeit der Unterschei-
dung wird man gern zustimmen; wie steht es aber mit der „theoretisch [...] 
klare[n] Differenzierung“?29

25 Christine Mertesdorf: Weltanschauungsgemeinschaften, S. 129: Weltanschau-
ung ist gleich immanent; S. 138: Religion ist gleich transzendent. Auch die Dis-
sertation von Patrick Hoffmann: Die Weltanschauungsfreiheit, arbeitet mit dem 
]!+%3*()%"-$!#*a//3& Q+3/!*J%!-%!+@"../!%!+R;& /$0& -"%&X3"0+"#S%"+& -%3& a)"'M-
sophiegeschichtlichen Partien ist hier nicht einzugehen. Vgl. die kritische Re-
zension dieser Arbeit durch Gerhard Czermak: Unklare „Weltanschauungsfrei-
)%"+R7&\!U&)a-&6H7667:Z6?&W&)++a*U@@)a-7-%@!M-%@6E69E&5/>#%3$0%!&/.&A76676ED7

26& )++a*U@@)$./!"*+"*()7-%@*"+%*@)$./!"*+"*()7-%@L'%*@)<-f>%3'"!f>3/!-%!>$3#@
-M(*@:Z6E@ZA@)$./!"*+"*()%*m*%'>*+<%3*+/!-!"*m:Z6Cm>3M*()$%3%7a-0& 5/>#%-
rufen am 23.10.2017).

27& _3M*()MaaU& 4%'+/!*()/$$!#@4%'+/!*()/$$!#*#%.%"!*()/0+%!,& N7& AZ9,& $!+%3&
Bezugnahme auf Mertesdorf, S. 129.

28 Heinrichs: Weltanschauung als Diskriminierungsgrundlage, S.13. 
29 Vorsichtig und pragmatisch formuliert Czermak (Religionsrecht oder Weltan-

schauungsrecht), dass „selbst ‘Immanenz’ und ‘Transzendenz’ keine stets kla-
ren Entscheidungskriterien liefern“.
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2 „Transzendent/immanent“ –  
zu einer gängigen Unterscheidung

K/*& _%#%!*/+Ja//3& Q+3/!*J%!-%!+@"../!%!+R& I"3-& !"()+& "!& -%!& k%30/*-
sungstexten und, wenn ich recht sehe, nur in der einen zitierten höchstrich-
terlichen Entscheidung von 1992 verwendet.30 Es kann also nicht als gän-
gige Rechtsprechung gelten und hat nicht dieselbe Dignität und 
Bindungsfähigkeit wie der Begriff „Weltanschauung“. Das heißt, dass die-
se Unterscheidung in Hinsicht auf die gesetzliche Regelung nicht als we-
sentlich oder gar zwingend anzusehen ist.31 Warum aber wird sie gebraucht, 
genauer: Was ist damit gemeint?

2.1 Zur Wort- und Begriffsgeschichte von „transzendent“

Der Duden unterscheidet zwei Bereiche, in denen das Wort gebraucht wird: 

(a) Philosophie und (b) Mathematik.

a) Philosophischer Sprachgebrauch: „die Grenzen der Erfahrung und der 
sinnlich erkennbaren Welt überschreitend; übersinnlich, übernatürlich“;

b) mathematischer Sprachgebrauch: „über das Algebraische hinausge-
hend“. Ein bekanntes Beispiel: Die Zahl n ist eine transzendente Zahl.

Die hier gebotene Beschreibung des philosophischen Sprachgebrauchs ist 
mindestens unklar, insofern der erkenntnistheoretische Gebrauch des Wor-
tes „die Grenzen der Erfahrung überschreitend“ vermischt wird mit einem 
metaphysischen: „die Grenzen [...] der sinnlich erkennbaren Welt über-
schreitend“; „übernatürlich“. Immerhin wird die Breite des Bedeutungs-
spektrums erkennbar.32

30 Allerdings wird diese Unterscheidung in alltäglichen Streitfällen etwa im Be-
reich des Arbeitsrechts, der Schule, von Besteuerung und Subventionen – frü-
)%3& /$()&>%*M!-%3*& -%3&4%)3a2"()+& W& )F$L#%3& #%>3/$()+7& [/''>%"*a"%'%& -/J$&
u. a. bei Hoffmann: Die Weltanschauungsfreiheit, S. 140 mit Fn. 182 und 183. 
Eine Skizze der Problemlage ebd. S. 140-143.

31& _%#%!&^)3"*+"!%&c%3+%*-M30U&Q4%'+/!*()/$$!#*a2%#%R&b$3"*+"*()&#%*%)%!7&\!U&
Horst Groschopp (Hrsg.): Humanistik. Beiträge zum Humanismus. Aschaffen-
burg 2012, S. 231-246, hier: S. 232 und im Resümee S. 246.

32 Knappe, aber verlässliche systematische Information bieten die Artikel „trans-
J%!-%!+@X3/!*J%!-%!JR,&Q+3/!*J%!-%!+/'R,&QX3/!*J%!-%!+/'"%!R&$!-&QX3/!*J%!-
-%!+/'a)"'M*Ma)"%R& <M!& e*I/'-& N()I%..%37& \!U& `Y3#%!&c"++%'*+3/j& 5T3*#7DU&
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Die Wort- und Begriffsgeschichte entfaltet sich aus der konkreten Be-
deutung des lateinischen Wortes transcendere – übersteigen, überschrei-
ten, übertreffen. Was bzw. welche Grenze überschritten wird, ist offen. Das 
Substantiv Transzendenz ist nicht antik. Im Mittelalter werden von dem 
Verb adjektivische Formen gebildet – trancendentia und transcendentalia 
(Neutr. Pl.) – und substantiviert: „etwas, das übersteigt“. Als Transzenden-
talien werden grundlegende Eigenschaften bezeichnet, welche allem, was 
ist, zukommen, über die unterscheidenden (aristotelischen) Kategorien hi-
naus.33

2.2 Der philosophische Sprachgebrauch 

Ein Versuch, die Fülle der Bestimmungen und Debatten zusammenzufas-
sen, kann nur scheitern.34 Man kann aber feststellen, dass der methodisch-
dynamische Aspekt – „von einem zum anderen fortschreiten, überschrei-
ten“ – immer, mindestens immer auch, vorhanden ist. Die Festlegung auf 
ein Absolutes, das alles überschreitet, ohne selbst überschritten zu werden, 
und in dem alles Erkennen endet, sodass alle Widersprüche zusammenfal-
len, z. B. eine Gottheit oder „das Göttliche“, ist eine Einengung. Dies gilt 
%3*+& 3%()+& 0Y3& -"%& G%-%$+$!#& Q`%!*%"+*R,& %"!%&.o+)"*"%3%!-%& e3+*>%*+".-
mung außerhalb der Welt. Diese metaphysische Traditionslinie beginnt bei 
Platon,35 wird im Neuplatonismus ausgearbeitet und schließlich in der 
christlichen Scholastik verfestigt.36

P!JoS'MaF-"%&1)"'M*Ma)"%&$!-&4"**%!*()/0+*+)%M3"%7&G-7&A7&N+$++#/3+@4%"./3&
1996, S. 332-336.

33 Aristotelische Kategorien: Substanz, Quantität, Qualität usw. – Die klassische 
Dreiheit der Transzendentalien bei Thomas von Aquin (de veritate quaest. 21, 
art. 1) und anderen lautet: das Eine (unum); das Wahre (verum); das Gute (bo-
num).

34 Im Historischen Wörterbuch der Philosophie (HistWbPhil) umfasst der Artikel 
„Transzendental; Transzendentalphilosophie“ (Bd. 10, Sp. 1358-1438) 81 Spal-
ten; der Artikel „Transzendenz“ (Sp. 1442-1455) 14 Spalten (darin Sp. 1442-
1447 der Abschnitt „I. Antike “ von Jens Halfwassen).

35 Zu dem platonischen Konzept eines Aufstiegs zu dem Guten, das „jenseits 
des Seins“ ist – epékeina tes ousías&5pnqrstuv&wxy&z{|}vyU&1'/+M!,&N+//+&BZ9>&
Cf6ZD&W,&*"%)%&T/!*&`M/()".&V3F.%3U&~�~�~���&���&������7&\!U&83()"<&
für Geschichte der Philosophie 51, 1969, S. 1-30.

36 Vgl. die coincidentia oppositorum des Nikolaus von Kues.
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Das Wortfeld „transzendieren“ und „transzendental“ gehört aber vor 
allem in das Begriffsinventar der Erkenntnistheorie und Logik. Das gilt 
– bei allen notwendigen Unterscheidungen – auch für Kants Begriff des 
X3/!*J%!-%!+/'%!,&-%3&O%2%i"M!&Y>%3&-"%&c=#'"()S%"+&<M!&P3S%!!+!"**%!&
a priori.37

Sobald man diese Begriffe inhaltlich präzisieren will, muss man an-
geben, was überschritten wird. Das kann durch Angabe von Beziehungen 
#%*()%)%!,&I"%&"!&-%.&%3IF)!+%!&_%#%!*/+Ja//3&+3/!*J%!-%!+@"../!%!+,&
/'*M&/$j%3I%'+'"(),&Y>%3I%'+'"()@"!!%3I%'+'"()7&K"%*&/>%3& "*+,&I"%&-"%&_%-
schichte der Philosophie zu erkennen gibt, nicht die einzige, nicht einmal 
die bedeutendste Bestimmung des Wortes transzendent. Bei Kant lautet das 
G%J"%)$!#*a//3&+3/!*J%!-%!+/'@%.a"3"*()7

Als wissenschaftliche Bestimmung des Begriffs „Religion“ ist die 
Zuschreibung einer transzendenten Wirklichkeit nicht tauglich. Ein um-
*+3"++%!%3&O%'"#"M!*>%#3"00&I"%-%3$.&S/!!&!"()+&J$3&K%L!"+"M!&<M!&4%'+-
anschauung herangezogen werden. Dem Dilemma der Konstruktion eines 
Gegensatzes zwischen zwei Unbekannten versucht Patrick Hoffmann zu 
entgehen, indem er Weltanschauung nicht als Gegensatz zu Religion ver-
standen wissen will, sondern als ein „aliud“, das keine Schnittmenge mit 
Religion aufweise.38 „Aliud“ ist ein Terminus aus dem Vertragsrecht; als 
aliud bezeichnet man eine Leistung, die mit der vertraglich vereinbarten 
!"()+*&#%.%"!&)/+,&/'*M&%+I/*&<M''SM..%!&/!-%3%*&"*+7&e>&."+&-"%*%3&�>%3-
tragung die praktischen Abgrenzungsprobleme in der Rechtsprechung be-
hoben wären, ist zu bezweifeln. Der Terminus „anderes“ sagt lediglich aus, 
was etwas nicht ist. Und wer würde bestreiten, dass Weltanschauung etwas 
„anderes“ ist als Religion? 

37& P"!%&)F$L#&J"+"%3+%&K%L!"+"M!U&Q\()&!%!!%&/''%&P3S%!!+!"*&+3/!*J%!-%!+/',&-"%&
sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von 
Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt“: 
\../!$%'&V/!+U&V3"+"S&-%3&3%"!%!&k%3!$!0+,&:7&8$2/#%&6EHE,&P"!'%"+$!#&k\\&5"*+&
gleich Kant: Akademie-Ausgabe, Bd. III, S. 43).

38 Hoffmann: Die Weltanschauungsfreiheit, S. 142 f., 149, 151 f., 320. 
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3 Überschreiten und Offenheit – anthropologische 
Kategorien 

3.1 Die Abwehr von „Transzendenz“ und das entschiedene Bekenntnis zu 
„Immanenz“, zu „Diesseitigkeit“ wird allerdings bis heute auch als fester 
Bestandteil humanistischen Selbstverständnisses tradiert.39 Das ist aus der 
Geschichte der Freidenker-Bewegungen erklärbar, aber keine notwendige 
Konsequenz. Man könnte von einer Substanzialisierung der historischen 
Situation des Widerstands gegen die Dominanz der Kirchen sprechen: Das 
„Weltbild“ des Gegners, also eine polemische Fremd-Darstellung, wird in 
-"%&N%'>*+-%L!"+"M!&Y>%3!M..%!,&*%"&%*&%)%3&a)"'M*Ma)"*()&0M3.$'"%3+&/'*&
QX3/!*J%!-%!J@\../!%!JR,&*%"&%*&"!&-%!&.o+)"*()%!&G"'-%3!&<M!&Q`%!*%"+*&
und Diesseits“ oder noch schlichter „Himmel und Erde (Welt)“.
T$./!"*+%!&)/>%!&/>%3&#$+%&_3Y!-%,&*"()&-%.&eS+3M"&%"!%*&N()%./*&

Q+3/!*J%!-%!+&#%#%!&"../!%!+R&J$&<%3I%"#%3!7&`%!%&V'/**"LS/+"M!&"!&-%3&
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1992 ist eine 
Fortschreibung eines alten polemischen Schemas. Bereits in der Formulie-
rung „während sich die Weltanschauung auf innerweltliche (‘immanente’) 
Bezüge beschränkt“, offenbart sich eine Abwertung gegenüber der Reli-
gion. Die Religion, so wird unterstellt, hat ein „Mehr“, an das eine Welt-
anschauung nicht heranreicht. Anders gesagt: Humanismus ist beschränkt. 
Dieser Hintersinn ist impliziert in vielen Bezeichnungen für Menschen, die 
nicht einer Religion angehören: Religionslose, Konfessionslose, Ungläubi-
ge, Gottlose, Atheisten – immer geht es um ein Nichthaben bzw. Nichtsein. 
Implizit wird dabei jeweils vorausgesetzt, dass das, was eine Weltanschau-
ung angeblich nicht hat, existiert. Der Ausdruck „die Existenz Gottes leug-
nen“ macht dies besonders deutlich. Leugnen ist eine Form des Lügens, 
heißt, eine Wahrheit, obwohl man sie kennt, nicht anerkennen.40

39& P"!& -M#./+"*()& /$0& -"%& G%#3"00%& QX3/!*J%!-%!J@\../!%!JR& #%#3Y!-%+%*&
Selbstverständnis vertritt z. B. Ernst Grewel: Das Unversöhnliche akzeptieren, 
das Gemeinsame suchen. Humanismus und Religion. In: Manfred Isemeyer 
(Hrsg.): Humanismus ist die Zukunft. Festschrift „Hundert Jahre Humanisti-
scher Verband Berlin“, Berlin 2006, S. 101-111, bes. S. 103 und 108.

40 Der von Horst Groschopp benutzte Ausdruck „Religionsersatz“ dürfte den 
Standpunkt vieler Gegner treffen: „Humanismus [ist heute], neben anderen 
Weltanschauungen (etwa Freireligiöse, Unitarier, Deutschgläubige, Monisten) 
im engführenden deutschen Staat-Kirche-Recht gedacht als eine Art Religi-
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?7:&K/."+&I"3-&%"!&G"'-&<M.&c%!*()%!&*$##%3"%3+,&-/*&-M#./+"*()&Li"%3+&
"*+7&K"%&8!+)3MaM'M#"%&-%*&T$./!"*.$*&>%*+%)+&-%.#%#%!Y>%3&/$0&-%3&e0-
fenheit des Menschen als der Grundlage seiner Freiheit.

Um zu ergründen, was der Mensch sei, nutzt antike Anthropologie 
Mythen – überlieferte Erzählungen von der Entstehung der Menschen, der 
Götter, der ganzen Welt – und die Erfahrungen des Alltags. Der Vergleich 
fördert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zutage. Anders als die Götter 
sind die Menschen sterblich, wie die Tiere. Anders als die Tiere erscheinen 
die Menschen in vieler Hinsicht als mangelhaft ausgestattet. Der Philo-
*Ma)&1'/+M!&58+)%!,&A7&`/)3)$!-%3+&<7$7�7D&%3L!-%+&M-%3&>%!$+J+&*%"!%3*%"+*&
einen Mythos, um den Diskurs zu veranschaulichen. Er lässt den Sophisten 
Protagoras von der Erschaffung der sterblichen Lebewesen erzählen:41 Die 
Götter hatten diese im Erdinnern aus den vier Elementen gebildet und den 
Brüdern Epimetheus und Prometheus übergeben; die sollten sie mit allem, 
was sie zum Leben brauchten, ausstatten. Als Epimetheus die Tiere mit 
vielfältigen Eigenschaften, mit Schutz gegen Hitze und Kälte und mit je 
eigener Nahrung versehen hatte, war für das Menschengeschlecht nichts 
mehr übrig. Sein Bruder Prometheus musste feststellen, dass alle anderen 
Lebewesen wohlversorgt waren; allein der Mensch war nackt, unbeschuht, 
ohne Lager und ohne Waffen. Um den Menschen zu retten, stahl Promet-
heus dem Hephaistos und der Athene Wissen und Kunstfertigkeit zusam-
men mit dem Feuer und beschenkte damit den Menschen. Dieser, der so 
am Göttlichen Anteil gewonnen hatte, errichtete den Göttern Altäre, erfand 
Sprache und Kultur.

Der Mensch, so versucht es dieser Mythos zu fassen, ist nicht von Na-
tur aus fertig, noch ist er die Krone der Schöpfung; jedes Tier ist besser 
ausgestattet als er. Indem er jedoch schöpferisch diese Mängel kompen-
siert, erschafft er sich die Kultur, gewissermaßen als eine „zweite Natur“.42 
Das menschliche Neugeborene, so lautet eine römisch-imperiale Variante, 

M!*%3*/+J&0Y3&SM!0%**"M!*03%"%&c%!*()%!R,&*"%)%&_3M*()MaaU&4%'+/!*()/$$!#@
Weltanschauungsgemeinschaften, S. 409.

41 Platon: Protagoras 320d-322a. Deutsche Übersetzung (von Johann Samuel 
Müller) in: Platon. Mit den Augen des Geistes. Nachwort und Anmerkungen 
<M!&G3$!M&N!%''7&[3/!S0$3+&/7c7@T/.>$3#&69BB,&N7&::f:A7

42 Cicero: De natura deorum 2,60,152. Vgl. Hubert Cancik: Römische Rationa-
lität. Religions- und kulturgeschichtliche Bemerkungen zu einer Frühform des 
technischen Bewusstseins. In: Ders.: Antik – Modern. Beiträge zur römischen 
und deutschen Kulturgeschichte, hrsg. von Richard Faber, Barbara von Reib-
!"+J,&`=3#&OYaS%,&N+$++#/3+@4%"./3&699H,&N7&BBfE97
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liegt da, „an Händen und Füßen gebunden, ein weinendes Lebewesen, das 
(doch) die anderen beherrschen wird“.43 Der Renaissancephilosoph Pico 
della Mirandola wird in seiner Rede über die Würde des Menschen an-
tike Mythen und Philosopheme, biblische Traditionen und „Denkmäler 
der Araber“ zusammentragen, um sein Bild vom Menschen in Worte zu 
fassen:44 In der Mitte der Welt stehend, nicht festgestellt, für seine eigene 
Kreativität freigegeben, muss der Mensch sich selbst entwerfen.

Diese Tradition hat im 18. Jahrhundert Johann Gottfried Herder zu-
sammengefasst in der Abhandlung Über den Ursprung der Sprache.45 Vom 
Menschenkind sagt er: „bloß unter Tiere gestellet, ists also das verwaisets-
te Kind der Natur. Nackt und bloß, schwach und dürftig, schüchtern und 
unbewaffnet; und, was die Summe seines Elendes ausmacht, aller Leite-
rinnen des Lebens beraubt.“46 In dieser Schwäche aber, so fährt Herder in 
der Bildhaftigkeit des alten Mythos fort, liegt der Ursprung seiner Freiheit: 
„Da er [der Mensch] auf keinen Punkt blind fällt und blind liegenbleibt, 
so wird er freistehend, kann sich eine Sphäre der Bespiegelung suchen, 
kann sich in sich bespiegeln. Nicht mehr eine unfehlbare Maschine in den 
Händen der Natur, wird er sich selbst Zweck und Ziel der Bearbeitung.“47 

43 Plinius, der Ältere (1. Jh. u. Z.): Naturalis historia, 7, praefatio: (natura) ho-
minem tantum nudum et in nuda humo natali die abicit ad vagitus statim et 
ploratum, nullumque tot animalium aliud ad lacrimas, et has protinus vitae 
"*%1$%"%07)87779):,';2#)5#-%$%,#*)1',2!)%'$#,)<'1%42!)"#(%42!;2#)(#=%1$,%!>)6#1!)

animal ceteris imperaturum.
44 Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494): De hominis dignitate. Über die 

Würde des Menschen, bes. 2. Eine lateinisch-deutsche Ausgabe des Textes: 
e3/+"M&-%&)M."!"*& -"#!"+/+%7&O%-%&Y>%3&-"%&4Y3-%&-%*&c%!*()%!,& )3*#7& <M!&
Gerd von der Gönna. Stuttgart 1997.

45 Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (ver-
öffentlicht 1872). In: Ders.: Sprachphilosophische Schriften, ausgewählt von 
Erich Heintel. Hamburg 1960, S. 1-87; S. 15: „Daß der Mensch den Tieren an 
Stärke und Sicherheit des Instinkts weit nachstehe, ja daß er das, was wir bei so 
vielen Tiergattungen angeborene Kunstfähigkeit und Kunsttriebe nennen, gar 
nicht habe, ist gesichert.“

46 Herder: Abhandlung, S. 18. Herder spricht ausdrücklich von den „Mängeln“ 
-%*&l/+$3I%*%!*&c%!*()7&k#'7&-"%&G%#3"02"()S%"+&-%3&8!+)3MaM'M#"%&-%*&:Z7&
Jahrhunderts. – Arnold Gehlen hat den Terminus „Mängelwesen“ gebildet (vgl. 
K%3&c%!*(),&69AZD&$!-&"!&-%3&A7&8$2/#%&69BZ&#%#%!&V3"+"S&<%3+%"-"#+&5<#'7&K%3&
c%!*()7&6?7&8$2/#%,&4"%*>/-%!&69HC,&N7&:ZD7&\!&-%3&K%>/++%&$.&-"%*%!&G%#3"00&
kommt seine Vieldeutigkeit und Manipulierbarkeit zum Ausdruck.

47 Herder: Abhandlung, S. 20.
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Der so bestimmte Mensch wäre dennoch nicht überlebensfähig, würde er 
nicht mit anderen Menschen kommunizieren und sich mit ihnen verbinden. 
Er ist auf andere angewiesen. Auch dieser Gedanke ist bereits für die antike 
Anthropologie zentral.48

Die Fähigkeit, sich selbst zu „überschreiten“ ist ein notwendiges Ele-
ment menschlicher Freiheit und damit einer humanistischen Anthropolo-
gie.49 Auf dieser Freiheit beruht des Menschen Würde, mit Erich Fromm zu 
sprechen: „Der Mensch ist ein Tier und er ist kein Tier. Er ist in der Natur 
und er transzendiert sie. [...] Diese besondere Situation – in der Natur zu 
sein und sie zu transzendieren, ein Bewusstsein seiner selbst bei einem Mi-
nimum an instinktiver Entwicklung zu haben – zeichnet nur den Menschen 
aus.“ – „Der Mensch muss auf andere bezogen sein.“50 Sprache, Kunst 
oder Konzepte wie „Funktion“ und „Struktur“ transzendieren die Indivi-
duen und ihre konkrete sinnliche Erfahrung. Mit Ernst Bloch zu sprechen: 
„Denken heißt Überschreiten.“51

?7?&O/$.&0Y3&-/*&�>%3*()3%"+%!,&/'*M&e00%!)%"+&"*+&%"!&I"()+"#%*&c%3S./'&
von Humanismus. In dieser Absage an jeden Dogmatismus ist Humanis-

48 Vgl. den Protagoras-Mythos in Platon: Protagoras 322b-d, in der Übersetzung 
S. 24 f. – Der Mensch als auf die Gemeinschaft verwiesenes Wesen ist ein wich-
tiger Gegenstand der aristotelischen Ethik und die Grundlage seiner Politik. 
Beide sind anthropologisch fundiert, sie werden nicht religiös begründet.

49 Dieses Menschenbild ist „hochgemut“, aber nicht triumphalistisch; die Gefähr-
dung dieses Menschen, seine Gebrechlichkeit, Fehlbarkeit, auch die dunklen 
Seiten, Machtgier, Gewalt, Verbrechen sind mitgedacht.

50 Erich Fromm: Psychische Bedürfnisse und Gesellschaft. (engl. Man and So-
ciety, 1956). In: Ders.: Gesamtausgabe in 12 Bänden, hrsg. von Rainer Funk, 
Stuttgart 1999, Bd. 12, S. 131-137; hier S. 131. – Vgl. etwa auch Jean Paul Sar-
tre: Die Transzendenz des Ego. Philosophische Essays 1931–1939, Hamburg 
1997.

51 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde. Frankfurt a.M., 1978, Bd. 1, Vor-
wort, S. 2. – Vgl. auch Ernst Tugendhats Konzept einer „immanenten Transzen-
-%!JRU&8!+)3MaM'M#"%&*+/++&c%+/a)o*"S7&:7&8$2/#%,&cY!()%!&:Z6Z,&N7&:6&07&$!-&
S. 30: „So konstituiert sich ein Übersichhinausgehen, das nicht, wie das Über-
sichhinausgehen bei Nietzsche, ein bloß quantitatives Wachstum der Macht des 
Individuums ist, und auch nicht, wie in der damaligen Erkenntnistheorie und 
>%"&T%"-%##%3,&%"!%&G%I%#$!#&JI"*()%!&N$>b%S+&$!-&e>b%S+,&JI"*()%!&c%!*()&
$!-&N%"!,&*M!-%3!&%"!&X3/!*J%!-"%3%!&-%3&P3*()%"!$!#&$!-&-%3&e>%32F()%&"!&
Richtung der Tiefe der Dinge.“ Und: „in einer Steigerung des Sichöffnens für 
die Realität und im Lernen, etwas gut und besser zu machen.“
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3%!7&e00%!)%"+&"*+&!"()+&G%'"%>"#S%"+;&-"%&8SJ%a+/!J&<M!&4/)3*()%"!'"()%.,&
kM3'F$L#%.&"*+&!"()+&%"!&k%33/+&/!&-%3&4/)3)%"+,&*M!-%3!&%"!&0%*+%*&P'%-
ment unseres Wahrnehmens, Wissens, Urteilens. Komplexe Verhältnisse 
lassen sich nicht in einfachen Begriffen einfangen.52 Das System Humanis-
mus ist „offen“, es ist „unfertig“, weil es auf freie Personen, unvorhergese-
hene Situationen und auch zukünftige Handlungen und Erkenntnisse bezo-
gen ist.

4 Fazit in sieben Punkten 

1. Der Begriff „Weltanschauung“ ist in der Verfassung vorgegeben und 
daher nicht zu umgehen.

2. Der Begriff „Weltanschauung“ war zur Zeit seiner Aufnahme in die 
Verfassung ein diskutierter, aber unbescholtener Begriff.

3. Dem Begriff „Weltanschauung“ haften polemische Elemente an, etwa 
im Sinne eines Religionsersatzes oder gar einer Ersatzreligion.

4. Der in der Verfassung gebrauchte Begriff „Weltanschauung“ wurde in 
-%3&eaaM*"+"M!&#%#%!&-/*&N+//+*S"3()%!+$.&%3*+3"++%!&W&-"%*&"*+&*%"!&G%-
zug zur Religion; er ist aber nicht innerlich abhängig von irgendeiner 
Theologie, noch von einer solchen erzeugt.

5. Möglicherweise genügt es, den Begriff im Sinne eines Verwaltungsbe-
griffs zu gebrauchen; eine „Rettung“ würde sich dann erübrigen.

6. Die Bedeutung des Begriffs „Transzendenz“ erschöpft sich nicht in 
-%.& "..%3& I"%-%3& /!#%0Y)3+%!& _%#%!*/+Ja//3& Q+3/!*J%!-%!+@"../-
nent“. Eine andere Konstellation ist „transzendent“ (oder „theoretisch“) 
versus „empirisch“.

7. Anthropologisch betrachtet ist der Mensch nicht „festgestellt“; er ist 
auf „Überschreiten“ angewiesen und dazu fähig – das ist seine Trans-
zendenz.

52& K"%*&#%#%!&)F$L#&<M3#%>3/()+%&P"!IF!-%,&<#'7&%+I/&-%!&M>%!&5[!7&?9D&%3IF)!-
ten Beitrag von Ernst Grewel.




